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Parkplatz Hirschbergweg Kosten-Nutzen von 29 Parkschilder 
 
Anfrage SPD, Drucksachen Nr. 21/0126 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Rat 24.03.2021 öffentlich /  
______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: 
Wie bewertet die Verwaltung die in Bild zwei vorgefundene Parksituation, ist dies so vorgese-
hen? Ist evtl. eine erneute Veränderung der Parkregelung notwendig? 
 
Antwort: 
Die Parkregelung wurde so gestaltet, dass eine Aufteilung der insgesamt zur Verfügung ste-
henden Parkplätze zu 1/3 (Wohnmobile) und 2/3 (PKW) erfolgt. 
 
Nach einer Anfrage bzw. Anregung aus der Bürgerschaft wurde die Parkflächenaufteilung 
optimiert und angepasst. Dabei erhalten die größeren Wohnmobile die Möglichkeit, sich über 
zwei Längsparkplätze zu stellen. Die Umsetzung dieser Anpassung steht noch aus. 
 
Frage 2: 
Erfordern die Regelungen der StVO, dass die Beschilderung des Parkplatzes mit insgesamt 
29 einzelnen Parkschildern erfolgen musste? Hätte an den zwei Zufahrten des Parkberei-
ches nicht je ein einzelnes Schild ausgereicht? 
 
Antwort: 
Gem. § 45 IX StVO sind Verkehrszeichen dort anzubringen, wo dies auf Grund der besonde-
ren Umstände zwingend erforderlich ist. 
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Gem. § 39 I StVO werden örtliche Anordnungen von Verkehrszeichen nur dort getroffen, wo 
dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend geboten ist.  
 
Wegen der ungeregelten Belegung der gesamten Parkfläche mit PKW und Wohnmobilen 
war es erforderlich, die Verteilung der zur Verfügung stehenden Parkplätze in einem ange-
messenen Verhältnis mit Verkehrszeichen zu regeln. 
 
Verkehrszeichen und Zusatzzeichen müssen klar und deutlich erkennbar sein, dürfen nicht 
irreführen und müssen bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit durch einen raschen, beiläufi-
gen Blick aus Sicht eines durchschnittlichen Kraftfahrers, auch von einem Ortskundigen, 
richtig erfasst werden können. 
 
Aufgrund der besonderen Situation am Parkplatz Hirschbergweg und der Unterteilung in 
Parkplätze für PKW und Wohnmobile/ Wohnanhänger war eine andere Beschilderung nicht 
möglich bzw. wäre nicht eindeutig gewesen.  
 
Hinsichtlich des Abbaus von Verkehrszeichen ist zu beachten, dass hinter jedem Verkehrs-
zeichen an einem konkreten Aufstellort eine Begründung steht, die eine bestimmte Rechtssi-
tuation dokumentiert. Verkehrszechen stellen einen Verwaltungsakt dar, der eindeutig und 
nicht missverständlich sein darf. Das Wegnehmen von Verkehrszeichen schafft in vielen Fäl-
len eine neue Rechtssituation mit möglicherweise negativen, weil unklaren Auswirkungen. 
 
Frage 3: 
Wie hoch waren die Aufwendungen für die Maßnahme insgesamt, Materialkosten, Arbeits-
kosten, Planung etc.? 
 
Antwort: 
Nach Rücksprache mit dem Bauhof betrugen die Materialkosten 2.494,58 Euro.  
 
Im Vorfeld gab es bereits über Monate Planungen, Kontrollen und Gespräche bzgl. der Neu-
regelung der Verkehrszeichen. Eine Berechnung der diesbezüglichen Personalkosten ist 
nicht möglich. 
 
Aufgrund mehrerer Bürgerbeschwerden und Mitteilungen aus der Politik, erfolgte zunächst 
eine Kontrolle der Nutzung der Parkflächen durch die Verkehrsaufseherinnen und durch den 
Außendienst. Dabei wurden mehrere Verwarnungen erteilt. Im Anschluss daran fanden meh-
rere Besprechungen innerhalb des Verkehrssachgebiets statt. Hierbei wurden mehrere Mög-
lichkeiten der Parkflächennutzung besprochen und die sinnvollste ausgewählt und angeord-
net. 
 
Dies ist die übliche Praxis bei der Bearbeitung straßenverkehrsrechtlicher Problematiken im 
Rahmen der Aufgabenstellung des Verkehrssachgebiets (ggf. unter Beteiligung weiterer in-
terner/externer Dienststellen). 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


